
Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen der ARGE RÜCK der VVaG e.V und des Verbandes der Versicherungsvereine bedanken wir
uns herzlich für die Einbeziehung in die Konsultation der Verordnung über die Anzeigen von
Versicherungsunternehmen und Pensionsfonds zur Ausgliederung von Funktionen und
Versicherungstätigkeiten und die damit verbundene Möglichkeit, Ihnen unsere Einschätzung
mitzuteilen.

Wir haben uns hierzu mit dem Gesamtverband abgestimmt und unterstützen dessen Stellungnahme
ausdrücklich.

Für die uns angeschlossenen Versicherungsvereine, die aus Marktsicht i.d.R. als kleine
Versicherungsunternehmen gelten und deren Aufbauorganisationen wenig umfangreich sind, ist es
besonders wichtig, dass keine Anforderungen eintreten, die zusätzliche Kapazitäten bedingen.
Entsprechend möchten wir noch einmal hervorheben, dass insbesondere der Aspekt der
rückwirkenden Anzeige bereits angezeigter Ausgliederungen einen Arbeitsaufwand (und damit
einhergehend zusätzliche Kosten) mit sich bringt, den wir als unverhältnismäßig einstufen. Außerdem
möchten wir noch einmal gesondert darauf hinweisen, dass das Inkrafttreten der Verordnung mit
ausreichend Vorlauf ausgestaltet sein muss, um den Unternehmen ausreichend Vorbereitungszeit zu
geben.

Vielen Dank, herzliche Grüße und alles Gute für die nun anstehenden Feiertage.

Mit freundlichen Grüßen

Monika Köstlin
Verband der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit e.V.

Mathias Landwehr
Arbeitsgemeinschaft Rückversicherung der Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit e.V.


